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RS OGH 1983/5/3 5Ob592/82
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 03.05.1983

Norm

BStG §20 Abs3

Rechtssatz

§ 20 Abs 3 Satz 3 BStG 1971 verlangt lediglich das Begehren auf Entscheidung über die Höhe der Entschädigung, sodaß

es mit dem Antrag auf Neufestsetzung der Entschädigung sein Bewenden haben kann. Ein Verstoß gegen die

Bestimmtheitserfordernisse des Sachantrag (vgl § 226 ZPO) ist dabei nicht gegeben.
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